
■Fertigung 

S A 'T Z Ü W G 

nach § 10 BBanG 

Bebauungsplan «Kirrlal** 

der Gemeinde Odenheim 

Kreis Bruchsal 

r. 9^ iqeo (BGBl.I S.34I) und § 4 
§ ^0 BBau ,0, 25.7,1955 

• «>,p,.oranung Baden-'Mrt-tem- 
fn a Bl S 129) sowie der Landesbau - • (Ses.Bl.S.i^i" + .,0^ Senelnaerat in seiner Sit- 
"berg § 11 "l 1 "beschliees - ' „ ^ n]rirrtal" aufge- 
.„ng vom aen für das Gebret Kx.rtal 

stellten Bebauungsplan als Satzung. 

PP. Bestandteile aieses Bebauungs^anes^sind: 

a) GesSiltungsplan (Blatt ) 
B) Strassen- und .Blatt^3) 

c) Haus(iuerschnitt k- A ^ ^ (Blatt 5) M 1s500/l0C 
n'^ Sti'assenl'ängsschnitte 3 _ ^ nnd 

1 4 -i- -4- r' 
a) strasseniangssoun...» ^ r B 
e) Strassenlüngssohnitte ° '2- ®1 ■ "'S’ 

und 

B _ D.| (Blatt 6)i« li 500/100 

f) ale naobstebenden Bestsetzangen in den §§ 1 - 

Der genehmigte Bebauungsplan “^ ^ . 
vorgesohriebenen Bekanntmachung re- 

Bp.ba.uun.g SV Q r sehr i ^ 

§ -i A-r-h der baulichenjjutzuna 

• lo oi-i^ii-h der Strassenpunkte A 
1. Ber Bereich sud_ BauWVO, Ab- 

gilt als allgemelnesWohngebiet nao 

Satz 1 un . . ggj, strassenpunkte B - B.) - ^2 
Der Bereich "i«!". “ g Absatz 1, 2 und 4. 
gilt als Mischgfebiet nacn . 

C - D - D- 

§ 2 m.pp der baulichen-Ji\i^^^ 

1. im allgemeinen .„bngebiet ist ~ 

::riTG;;t:r::;o:r:rGes;hossfiücbenzabi auf 
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auf 0,8 festgesetzt. 

2. lüi Miscjigebiet sind höchstens 2 '/ollgeschosse erlaubt. 

Die Grundflächenzaiil (GRZ) ist auf 0,4, äie GeschosS“ 

flächenzahl (GFZ) ist auf 0,8 festgesetzt. 

3. Für die Überbauung der Grundstücke gelten die Festset¬ 

zungen im Strassen- und Baulinienplan in Yerbindung 

mit § 17 BauNVO. 

§ 3 Baun?ei se 

1. Für das gesamte Gebiet des Bebauungsplanes ist die 

offene Bauweise vorgeschrieben. 

2. Für die Stellung und die Firstr^chtung der Gebäude 

im allgemeinen Wohngebiet sind die Eintragungen im 

Gestaltungsplan massgebend. 

Im Mischgebiet ist keine Stellung und Firstrichtung 

der Gebäude vorgeschrieben. 

3. Für den. Abstand der Gebäude im allgemeinen Wohngebiet 

sind die Ein.zeichnungen im Gestaltungsplan, bzw. Stras*- 

sen- und Baulinienplan, massgebend. 

Für den Abstand der Gebäude im Mischgebiet gelten die 

Vorschriften der Landesbauordnung. 

§ 4 Gestaltung 

A. Für das allgemeine Wohngebiet gilt folgendes! 

1. Als Mindest- und Höchsthausgrösse ist 8 x 12 bis 

10 X 14m festgesetzt. 

2. Die Höhe der Hauptgebäude darf von. Oberkante Erage- 

schossboden bis zum Schnittpunkt der Gebäudeflucht 

mit Unterkante Dachsparren 5,80 m nicht überschrei¬ 

ten. 

3. Die Höhe der Garagen ist auf 2,50 m festgesetzt. 

4. Die Dachhöhe der Hauptgebäude, gemessen vom Schnxtt 

Punkt der Gebäudeflucht mit Unterkante Sparren bis 

Oberkante First, beträgt einheitlich 2,60m. 
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5. Die Dachneigmig der Garagen darf 18 nichi} .ülDer- 

steigen. PlacMach ist zugelassen. Die leiden Doppel¬ 

garagen iDeiderseits a Biüssen gleiche Daclineigung 

aufv;eisen. . -u + 
6. me sichtbare Sockelhöhe der Gebäude soll reoglic.-s 

niedrig gehalten werden. Die Angaben dem ...aus 

Querschnitt (Blatt 4) müssen grundsätzlich einge¬ 

halten werden. 

B. Für das Mischgebiet gilt folgendes! 
1. Die Gebäude-höhe von Oberkante Gelände ois vberkcnte 

* Dach darf das Mass von 7 m nicht übersteigen. 

2. Die Dachneigung darf höhhstens 15 betragen, Flacu- 

dach ist jedoch zugelassen. 

§ 5 Garagen 

1. Pie Garagen müssen entsprechend dem Gestaltungsplan 

snseordnet \'verden.. 
2. Gahgen aßrfen nich.t vor Errichtung des Hauptge-bb.i- 

des erstellt werden. 
3. Garagen müssen l-geschossig erstellt werden. 

4. Bie Unterhringung der Garagen im Hauptgehäuae ist 

grundsätzlich erlaubt, vorausgesetzt, dass das -"»“h- 

zeug in seiner ganzen länge vor dem Gebäude abgertel- 

werden kann und das Vorgartengelände keine schacht 

artige Durchschneidung erfährt. 

§ 6 r>f ri edi^a^n.gen un.d_ 

1. Die Einfriedigung besteht aus einem Sockel bis 0,3 ' 

HBhe aus ITaturstein oder Beton mit ansohliessendev, Ea- 

sen ■'»it BTumen- und gtrauclföwachsung. 
2. Eine.seitliche Abgrenzung im, Vorgartengelände zweier 

benachbarter Grundstücke sollte nach EögUchkei 

ganz unterbleiben. Sträucher-an diese Stelle oaer 

eine höchstens 30 cm höhe Hecke ist Dedoch zage 

sen. 

- 4 - 
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3. Zur Abgrenzung des ^orgartengeländes gegen das rtick- 

wärtige Gelände ist es gestattet, im Bereich der Bau¬ 

linie oder auf der Baugrenze zwischen den Gebäuden 

Zäune bis 1,20 m Höhe anzuordnen. Einwandfreie Ge¬ 

staltung und Vervjendung einheitlichen Materials ist 

ledoch Bedingung. 
4.. Zur Abgrenzung im rückwärtigem Gelände sind Braht- 

zäune von höchstens 1 m Höhe gestattet. 

5. Die Verwendung von Stacheldraht als Einfriedigung 

ist nicht gestattet. 
6. Vorplätze müssen planiert und befestigt werden. 

§ 7 Au snahmen 

Hach § 31 BBauG kann die Baurechtsbehörde im Einver- 

nehmien mit der Gemeinde auf Antrag m begründeten Fäl¬ 

len Ausnahmen von den Festsetzungen des Bebauungsplanes 

erteilen. An die Ausnahmen können Bedingungen geknüpft 

werden. An folgende Ausnahmen ist hierbei gedachtV 

1. Überschreitung der Höchsthausgrössen gegenüber^den 

Eintragungen im Strassen- und Baulinienplan. Ein gut 

proportionierter Baukörper muss jedoch gewährleistet 

sein. (§ 4 A.1.) 
2. Überschreitung der Gebäudehöhe (§ 4 B.1. 

3. Überschreitung der Eachneigung (§ 4 B.2.) 

Odenheim, den 22. Juli 1970 

Der Gemeinderatj 

Bürgermeister 
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ier genehmigte Bebauungsplan hat in der Zeit vom 
-/oT Oktober 1970 bis 19* Oktober 197O wahrend der 

'' "üblichen Dienststunden im Rathaus -Zijaiaer 7-^^^ 

Odenheim öffentlich ausgelegen* : 

Auf diese Auslegung wurde durch satzungsgemäße _ 
BeünitLchung Unfohlag voB 24.9.-10.1 970 und 
Hinweis auf diesen Anschlag im Mrtteilungsl^|^.s 
der Gemeinde vom 24.9.1970) hingewiesen. 

Odenheim^ den 21» Oktober 197P 
Bürgermeisteramt Odenheim 

Bürgermeister 

\o?Sf 
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ST-B -BL-1 

GEMEINDE ODENHEIM 
BEBAUUNGSPLAN „KIRRTAL" 

STRASSEN-UND BAULINIENPLAN 

Zei chenerlclärung 

MISCHGEBIET 

Allgemeines Wohngebiet 

Zahl der Vollgeschosse (Höchstgrenze) 

Zahl der Vollgeschosse (Zwingend) 

Grundflächenzahl (GRZ) 

Geschossflächenzahl (G'PZ) 

Garagen 

Offene Bauweise 

Baulinie 

Baugrenze 

Gehweg 
^ahrbahn 

Strassenbegrenzungslinle 

Grenze des Räuml. Geltungsbereichs des Beb. Fl. 
Strassenpuntt 

Art ^ahl der Gesch. 

GRZ G?Z 

Bauweise 

46e.oa Geländehöhe 

(üo.oc) Neue S^rassenhöhe 

Trafostation 

Sichtflächen (von der Beb. freizuh. Anpfl. u 

"Sinfr. max. 0.80 m hoch’) 

Z.FERTIGUNG | 

AMLAGE ZUM ANTRAQ VOM: 2^. yfife 

Of« «gHOfJMJI?!?'! 

Karlsruhe, den 
ORTSPLANER 

DIPL.-ING. KUNO wilderer 
KARISRUHE, SOFIENSTR. I 14 

KTxnTPaAljir'fo 
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ST-B-G-1 

GEMEINDE ODENHEIM 
BEBAUUNGSPLAN „KIRRTAL" 

GESTALTUNGSPLAN M T1000 

-100- 

o A 1 

VORHANDENE BEBAUUNG 1-GESCH. 

-H- n/2-GESCH. 

2-GESCH. 

NEUE BEBAUUNG 2-GESCH. ' 

GARAGE 3x6 

STRASSEN-WEG-UND PARKFLÄCHEN (BEFAHRBAR) 

GEHWEGFLÄCHEN 

NICHT BEBAUBARE PRIVATE GRUNDSTÜCKSFLÄCHE 

MISCHGEBIET MAX. 2GESCH. 

BLEIBENDE GRENZE MIT GRENZSTEIN 

WEGFALLENDE GRENZE 

NEUE GRENZE 

ALTE STRASSENBEGRENZUNGSLINIE 

NEUE “ 

BAUGRENZE 

SICHTLINIE (EINFRIEDIGUNGSHÖHE BIS 80cm) 

HÖHENSCHICHTLINIE IN m ÜBER NN , 

STRASSENPUNKT 

BAUM 

SCHNITTPOSITION 

SH165.00 SOCKELHÖHE 

TRAFOSTATION 

ANLAGE ZUM ANTRAG VOMt 

2.f^ERTlGUNG 

DER IORO0RMEiSTE1^ 

KorliruKe. <(•« 
ORTSPLAMER 

DIPl.-ING. XUNO V/lLDfRIR 
KARLSRUHE, SOflENST«. 11 * 

L__ 0. 
i 

I 
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1 . Per-fcigung 

BEGRÜNDUNG 

na oh § 9*6 BBauG zum ^ 

Behauungsplan "Kirttal” ; :: 

: der, Gemeinde .Odenheim , ., 

Kreis Bruchsal 

I, Allgemeines ' ; , 

' Der Gemeinderat hat beschlossen, für das obige Gebiet 

■ h V \ einen Bebauungsplan auf zustellen,. , , ^ ; 

■ : Per Bebauungsplan wird u^iigrenzt} , ^ 

.:: ^ \ : Norden vom bebauten Ortsteil . 

u u\h'; ; im. Osten von der K 152 ■ : ; 

\ im Süden von Ackrerland ^ 

; dm Westen.von Ackerland , ■ h- 

II. Art des Baugebiets und Bauweise .. ; . h,'^ ^ 

1. Der Bereich südlich der Strasse A - G - D - D^ gilt ■ 

als allgemeines Wohngebiet nach § 4 BauNVO, 

1a. Der Bereich nördlich ;des Weges C - Q^gilt . 

als Mischgebiet nach § 6 BBauG. 

2. Planungsgedank-e g 

Das Gebiet von etwas A’V'eniger als 1 ha soll durch . , 

diesen Bebauungsplan geordnet werden. 

^■h Eür das Gebiet ostwärts der K 152 bestehen die Bebau¬ 

ungspläne ‘‘Berchenberg*': un.a “Eahltor ,. 

V : Pas westlich der E ,152 stehende Haus Lgb. Nr. 6961 ; , 

steht isoliert in der Landschaft und soll durch Hin¬ 

zufügung von. ,5 weiteren Häusern im Zusammenhang mit der 

nördlich vorhandenen Ältbebauung gebracht werden. 

Pie Zone zwischen den Strassen liegen) B - und :; , 

C - C. ist eine Tal senke, die zum Teil bereits gewerb-, 

lieh genutzt ist. Sie soll als Mischgebiet ausgewiesen. 

; . .. /werden. ; 

- 2 
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3- Die , Bebauung der beiden, Gebiete . soll höchstens 2-ge- 3 

schossig sein, offene .Bauweise wird vorgeschrieben. 

Durch diesen Bebauungsplan wird die Erstellung von . f 

fünf :2~geschossigen Einzelhäusern = ,10 Wohnun.gen er-, : ; 

mpglicht. Das .MisGhgbiet :hat eine Fläche von ca. 0,5 ha. 

III. Erschliessung 

Das Gebiet hat bereits beim Strassenpunkt A Anschluss an r ., 

die K ,152. Die vorhandenen, Strassen, bzw., .Wege, blei%n :, -; 

bestehen, sie werden, .lediglich , entsprecnend den, Bediiif— 

nissen des Bebauungsplanes ausgebaut. Das Strassenstück; . :i 

D - E ,unä die Pelderschliessungswege E - e, unü E ,- f > , , 

so.wie D - D^,..,sind neu. , 

Das Gebiet wird an die örtliche Wasserversorgung und ; 

Kanalisation, sowie an die örtliche Stromversorgung .an-, : 

geschlossen., 

IV. Ko sten 

Die überschläglichen Kosten, welche der Gemeinde durch 

die vorgesehene städtbauli.che Massnahme voraussichtlich 

entstehen, betragen DM. 128.000,--., ^;,.u ; 

Der Gemeinderat 

Bürge rm, e i st e r 
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